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an den Deutschmeister Heinrich v. Bobenhausen (1573)
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Hans v. Lossow, Kt. zu Lucklum, bestätigt dem HDM H. v.
Bobenhausen den Eingang eines Schreibens mit Kopien von
Briefen an den Kfs. v. Sachsen, den Fs. Joachim Ernst v. An-
halt, die gf. zu Stolberg und an Ernst v. Latorff zu Buro, bittet
um Kopie der Antwortschreiben und bittet um die angekün-
digte Balleivisitation.
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Urkunde
Egeln, 22 Augusti Ao. [15]73
Hans von Lossau Commenthur zu Lucklum vnd
Haubtman zu Egeln an Heinrich von
Bobenhausen

Egeln, 22.08.1573
Hans v. Lossow, Komtur zu Lucklum und
Hauptmann zu Egeln an Heinrich von
Bobenhausen

fol.18v

Dem Hochwirdigsten In Gott Fuersten Vnd
Herren, Herrn Heinrichen, Administratorn Des
Hochmeisterthumbs In Preussen Meister
Teutsches Ordens In Teutschen vnd Welschenn
Landenn meinem genedigsten Fuersten Vnd
Herrenn

Bfd 9 septemb. Anno 73

H Hans Von Lossaw Commenthur Zu Luckulum
schreibt das ir Fürstl. G.schreiben sampt
beigelegten Copijs empfangen

Pitt ier von der widder Antwort auch Copeien
zukhomen zulassen vnd dann die Visitation vnd
Inuentierung vfs furderlichst fur die handt
nehmen

fol.18v

Dem hochwürdigsten in gott fürsten und herrn,
herrn Heinrich, administrator des
hochmeistertums in Preußen, meister deutsches
ordens in deutschen und welschen Landen,
meinem gnädigsten fürsten und herrn

Bfd, 9. september anno 1573

Herr Hans v. Lossow, komtur zu Lucklum,
schreibt, dass er ihrer fürstlichen gnaden
schreiben samt beigelegten kopien empfangen.
Bittet er von der wiederantwort auch kopien
zukommen zu lassen und dann die visitation
und inventierung aufs förderlichste vor die
hand zu nehmen



fol.17v

Hochwirdigster in Gott, e.f.g. seind meine
vnderthenige schueldige vnd gantzwillige dienste
mit treuem fleiß zuur
Genedigster fuerst vnd herr, e.f.g. schreiben, am
dato Mergentheim den 8 dieses monats, habe ich
beneben beiuorwarthen copeien der schreiben an
den churfuersten zu Sachsen vnd burggrafen zu
Magdeburgk, an furst JOACHIM ERNESTEN ZU
ANHALT, an die Grafen zu Stolbergk, vnd an
ERNESTEN VON LATORFF zu Bura auch den
abdruecken, mit vndertheniger gebüehrender
reuerentz entpfangen vnd vorlesen,
Will demnach allerforderlichst meine mittherren
zu mihr beschreiben vnd ihnen dieselbigen
zuuorlesen zustellen, vnd thue e.f.g. vor meine
persohn zum vnderdenigsten dancken, daß e.f.g.
sich dieser balley Sachsen alß genediglich
annehmen, vnd dieselbige bei ihren rechten vnd
gerechtigkeiten genedigst gerne erhalten sehen
wolten. Es werden auch meine mitherren solches
zu vnderthenigem dancke annhemen, vnd es vmb
e.f.g. mit vngesparthem leibe vnd guthe
williglich vnd gerne gelegenheit nachvordienen,
mit vndertheniger hochfleissiger bitt, e.f.g.
wollen vns derselbigen gelegenheit nach copiam
von den antworttschreiben, so e.f.g. wegen des
ordens von den obgedachten cuhrfuersten,
fuersten vnd herren, zur antwortt bekommen
genedigst zuschicken, do es e.f.g. nicht
bedencklich, zu derselbigen genedigstem
gefallen ich es gestalt haben wil, vnd e.f.g.
wollen auch den sachen genedigst nachdencken,
wie man des eydvorgessenenn

fol.17v

Hochwürdigster in gott, e.f.g. sind meine unter-
tänige schuldige und ganz willige dienste mit
treuem fleiß zuvor.
Gnädigster fürst und herr, e.f.g. schreiben, am
datum Mergentheim den 8. dieses monats, habe
ich beneben beiverwahrten kopien der schreiben
an den kurfürsten zu Sachsen und burggrafen zu
Magdeburg, an fürst Joachim Ernst zu Anhalt,
an die grafen zu Stolberg und an Ernst von La-
torff zu Buro, auch den abdrucken, mit untertä-
niger gebührender referenz empfangen und ge-
lesen.
Will demnach allerförderlichst meine mitherren
zu mir beschreiben und ihnen dieselben zu ver-
lesen zustellen , und tue e.f.g. für meine person
zum untertänigsten danken, dass e.f.g. sich die-
ser ballei Sachsen also gnädiglich annehmen
und dieselbige bei ihren rechten und gerechtig-
keiten gnädigst gerne erhalten sehen wollten. Es
werden auch meine mitherren solches zu unter-
tänigem danke annehmen und es um e.f.g. mit
ungespartem leib und gut williglich und gern
gelegenheit nach verdienen, mit untertäniger
hochfleißiger bitte, e.f.g. wollen uns derselbigen
gelegenheit nach kopien von den antwortschrei-
ben, so e.f.g. wegen des ordens von den obge-
dachten kurfürsten, fürsten und herren zur ant-
wortt bekommen, gnädigst zuschicken, da es
e.f.g. nicht bedenklich, zu derselben gnädigstem
gefallen ich es gestellt haben will, und e.f.g.
wollen auch den sachen gnädigst nachdenken,
wie man des eidvergessenen



fol.18r

Ernesten von Latorffs wegen seiner beweibung von
dem ordenshause Burau Buro mit fuegen loß, damit
dasselbige dem orden nicht entzogen vnd von
abhenden gebracht werden müege.
Auch genedigster fuerst vnd herr, ist an e.f.g. vnser
der Balley Sachsen ordens persohnenn
vndertheniges vnd hochfleissiges bitten, e.f.g.
wollen die gebethene visitation vnd inuentierung
derselbigen genedigsten erbiethen nach vor die
handt nehmen, vnd dieselbige in kein vorgessen
stellen, auch wan dieselbige vor die hand
genommen werden soll, vns genedigst vorstendigen,

Das bin vmb e.f.g. ich nach hoechstem meines
vormuegen leibes vnd guthes zuuordienen schuldig
vnd gantz willig,
Vnd will Gott den allmechtigen vmb huelff vnd
vorleihung e.f.g. langwirige gesundtheit vnd
glueckliche regierunge zubitten in kein vorgessen
stellen,

Datum Egeln, 22 Augusti Ao. 73
e.f.g. vndertheniger gehorsamer

Hans von Lossau
Commenthur zu Lucklum vnd Haubtman zu Egel

fol.18r

Ernst v. Latorff wegen seiner beweibung von
dem ordenshause Buro mit fugen loskomme,
damit dasselbe dem orden nicht entzogen und
abhanden gebracht werden möge.
Auch gnädigster fürst und herr, ist an e.f.g.
unser der ballei Sachsen ordenspersonen un-
tertäniges und hochfleißiges bitten, e.f.g.
wollen die gebetene visitation und inventie-
rung derselben gnädigstem erbieten nach vor
die hand nehmen, und dieselbige in kein ver-
gessen stellen, auch wenn dieselbe vor die
hand genommen werden soll uns gnädigst
verständigen.
Das bin vmb e.f.g. ich nach höchstem meines
vermögens leibes und gutes zu verdienen
schuldig und ganz willig.
Und will gott den allmächtigen um hilfe und
verleihung e.f.g. langwierige gesundheit und
glückliche regierung zu bitten in kein verges-
sen stellen.

Datum Egeln, 22 August anno 1573
e.f.g. untertäniger gehorsamer

Hans v. Lossow,
komtur zu Lucklum und hauptmann zu Egeln
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